
Historisches

Wölfe wurden in Ausgrabungen seit der 
Ahrensburger Stufe von Stellmoor/OD im
Lande nachgewiesen (KRAUSE & KOLLAU
1943). Erstaunlich ist jedoch, dass nur 23 Gra-
bungsfunde von mittelalterlichen Fundplät-
zen vorliegen, obwohl noch im 18. Jahrhun-
dert der Wolf in Schleswig-Holstein weit
verbreitet war (R. LÜCHT, mdl. Mitt.).
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden Wölfe
für zahlreiche Verluste von Haus- und Wild-
tieren verantwortlich gemacht. Man hat
daher viel Energie in die Vernichtung der
Wölfe gesetzt. Vieles ist damals schriftlich
festgehalten worden, vor allem Auslobun-
gen und Abrechnungen von Erlegungsprä-
mien. Nach der Königlichen Holtz- und
Jagt-Verordnung für die Hertzogthümer Schles-
wig und Holstein ingleichen die Herrschaft Pin-
neberg und Grafschaft Rantzau vom 24. April
1737 wurden Prämien für erwachsene

Wölfe (6 Reichsthaler) und Jungwölfe 
(2 Reichsthaler) ausgelobt. Jedem stand es
frei, die herzoglichen Wildbahnen ohne Ge-
wehr aufzusuchen und Wölfe zu fangen. So
wurden z. B. im Amt Hadersleben, Herzog-
tum Schleswig, zwischen 1739 und 1780 
68 adulte und 417 junge Wölfe abgerechnet
(COLMORGEN 1955).
Im südlicher gelegenen Amt Rendsburg
waren Wölfe im 18. Jahrhundert offensicht-
lich seltener. Zwischen 1737 und 1820 sind
in den Amtsrechnungen nur 12 Wölfe ver-
zeichnet (REIMER 1956).
Letzte Erlegungen in Schleswig-Holstein er-
folgten im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts. JESSEN (1988) verweist auf einen Ab-
schuss am 23.5.1802 im Bereich Bönebüttel –
Großharrie/PLÖ. In Schwansen soll der letzte
Wolf 1805 bei Rögen erlegt worden sein
(BECKMANN 1928, KOCK 1931) und der letzte
überhaupt wurde angeblich 1806 bei Neu-
münster geschossen (BOLL 1848, BENICK 1926).
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Wölfe in Schleswig-Holstein

Abb. 1: Der bei Süsel überfahrene Wolf (Foto: Peter Borkenhagen)
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Diese Angaben ließen sich bisher noch nicht
durch zeitgenössische Quellen überprüfen1.
Ein am 22.11.1963 bei Mohr/RD geschosse-
ner Wolf war ein Gefangenschaftsflüchtling
(LJV 1964a, b, SHZ 26.11.63). Im 19. Jahrhun-
dert schließlich war der Wolf überall in
Deutschland ausgerottet.

Wiederbesiedlung Deutschlands

Wenige Einzeltiere sind immer wieder ein-
mal in die DDR und in die BRD eingewan-
dert, doch bald getötet oder überfahren oder
in der DDR geschossen worden. Schließlich
wanderten in den 1990er-Jahren die ersten
Wölfe in den Osten Deutschlands ein und
gründeten in der Lausitz/Sachsen einen
kleinen Bestand. Aktuell leben in Sachsen

und landesübergreifend nach Brandenburg
13 und 3 Rudel2 (Kontaktbüro „Wolfsregion
Lausitz“ 2017). 
Eine weitere Wiederbesiedlung in Richtung
Nordwesten hat inzwischen stattgefunden.
In Brandenburg leben ca. 23 Rudel, deren
Reviere z.T. nach Sachsen-Anhalt übergrei-
fen. Ein Revier befindet sich im südwest-
lichen Mecklenburg-Vorpommern (BUTZECK
& TEUBNER 2017) und ca. 25 Rudel bzw.
Wolfspaare werden für Niedersachsen ange-
geben (LJ NDS 2017). Die größten Gefahren
sind die Straßen, illegale Abschüsse und
darüber hinaus Bastardierungen mit Haus-
hunden.
Der erste Wolf nach der Ausrottung Anfang
des 19. Jahrhunderts erreichte 2007 Schles-
wig-Holstein. Ein junger Rüde wurde am
23. April auf der B 76 zwischen Süsel und

Abb. 2: Wolfsnachweise in Schleswig-Holstein. Mehrfachnachweise in einem TK-Quadranten werden durch eine
eingefügte Zahl gekennzeichnet, verschiedene Nachweis-Arten in einem TK-Quadranten sind durch Sektoren ent-
sprechender Farbe markiert. (Karte: Peter Borkenhagen)
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Haffkrug/OH überfahren (Abb. 1). Er war
in gutem körperlichen Zustand und der
Magen war gefüllt mit Fleisch und Hautfet-
zen (eines Schafes?) sowie grünlichen, brei-
igen Bestandteilen.
Das Tier zeigte denselben mitochondrialen
Haplotyp wie drei sächsische Wölfe. Auch
fanden sich dieselben Allele, die in der säch-
sisch-polnischen Population vorkommen,
sodass eine Zuwanderung aus diesem 
Gebiet einwandfrei feststeht (GALL 2007, 
ZACHOS 2007).

Dass dann nochmals ein Wolf Schleswig-
Holstein erreicht hatte, zeigte die Spur 
auf dem zugefrorenen Schaalsee/RZ, die 
J. MATZEN am 18.2.2010 aufgenommen hat.

Nachweise

Man unterscheidet Nachweise und Hin-
weise, die in die Gruppen C1 bis C3 aufge-
teilt werden.
C1:ein Nachweis, der durch einen Totfund,

Abb. 3: Wanderstrecke eines Wolfes des Mikeler Rudels von der Oberlausitz (Sachsen) bis nach Jütland/Thy (Dä-
nemark) (Foto: Wolfsbetreuer)
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ein eindeutiges Foto oder DNA-Abstri-
che von Bissstellen an Beutetieren oder
frischer Losung erbracht wurde

C2:Hinweise, die von Wolfsbetreuern doku-
mentiert und von Experten bestätigt
wurden (Risse, Losung, Signale von be-
senderten Tieren)

C3:Hinweise und Meldungen, die mangels
Aussagekraft nicht als Nachweis dienen
können (Beobachtungen von Laien,
schlechte Fotos, Spuren, Risse ohne
DNA-Spuren)

Inzwischen liegen aus Schleswig-Holstein
bisher 57 (Stand: 4.12.2017) C1-Nachweise
und 6 C2-Hinweise vor (Abb. 2), wobei ei-
nige Wölfe mehrfach erfasst wurden.
Bis heute wurden in Schleswig-Holstein
nur wandernde Jungwölfe nachgewiesen.
Es gibt weder Rudel noch revierbesetzende
Einzelwölfe oder Paare (MELUR 2017). Das
nächste besetzte Territorium mit einem 
reproduzierenden Paar befindet sich auf
dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lüb-
theen in Mecklenburg-Vorpommern. Für

die Zukunft können aber Ansiedlungen
einzelner Paare nicht ausgeschlossen wer-
den.

Dokumentierte Wanderungen

Von vier Wölfen konnten Wanderetappen
nachgewiesen werden. Der erste dänische
Wolf, der im November 2012 in der Nähe
von Thy tot aufgefunden wurde, hatte
zuvor rund 850 Kilometer zurückgelegt
(Abb. 3). Das etwa vier Jahre alte Tier
stammte, wie ein DNA-Test zeigte, aus der
sächsischen Lausitz und gehörte zum soge-
nannten Milkeler Rudel. Er hielt sich von
Juni bis September 2012 im Segeberger Forst
auf, wurde durch eine Wildkamera fotogra-
fiert (Abb. 4) und durch eine Speichelprobe
an einem Riss identifiziert. Von sechs weite-
ren Wölfen sind Ortsveränderungen eben-
falls über genetische Identifikation nachge-
wiesen.

Abb. 4: Der „Wolf von Thy“, Aufnahme einer Wildkamera im Segeberger Forst vom 26.6.2017 (Foto: Wolfsbe-
treuer)
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Todesursachen

Alle fünf in Schleswig-Holstein zu Tode ge-
kommenen Wölfe waren Verkehrsopfer. Il-
legale Abschüsse wie in anderen Bundes-
ländern sind in unserem Land noch nicht
bekannt geworden.

Schäden an Nutztieren

Neben dem natürlichen Beutespektrum (von
der Waldmaus bis zum Rothirsch) werden
auch nicht gesicherte Haustiere zur Beute

von Wölfen. In Schleswig-Holstein sind vor
allem Schafe betroffen. Von ca. 330 gemelde-
ten Fällen toter oder verletzter Schafe gingen
94 zulasten des Wolfes. Besonderes Aufse-
hen erregte ein Übergriff auf eine Schafherde
bei Rodenbek, bei dem 52 Tiere verletzt oder
getötet und sechs anschließend vermisst
wurden. Eine Herde, die zudem nicht flieht
oder fliehen kann, stellt für den Wolf eine
unbekannte Situation dar, die in seiner na-
türlichen „Beutetierwelt“ nicht vorkommt.
Die Reizüberflutung führt dann zu dieser
Reaktion, die nichts mit „Blutrausch“ oder
„Mordlust“ zu tun hat.

Abb. 5: Hollingstedt, 25.7.2013 (Foto: Wolfsbetreuer)

Abb: 6: Mölln, 21.2.2015 (Foto: Wolfsbetreuer)
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Weiterhin wurden gemeldet : 22 Kälber bzw.
Färsen (Wolf 1; 3 nicht auszuschließen), 
3 Pferde (-), 5 Ziegen (-), 26 Gänse (-), 4 En-
ten (-), ein Huhn (-) und ein gegatterter
Damhirsch (-). Ein erheblicher Teil der ge-
meldeten „Wolfsschäden“ geht auf Hunde
zurück (Tab. 1). In vielen Fällen wurden
Krankheiten oder Totgeburten diagnosti-
ziert oder der Zustand der Kadaver ließ
keine Beurteilung zu.
Als Soforthilfe gegen weitere Übergriffe ste-
hen Lappen- und Elektrozäune zur Verfü-
gung. Die Wolfsbetreuer beraten die
betroffenen Halter über die möglichen
Schutzmaßnahmen.

Gefahr durch Wölfe für den Menschen

Bisher sind aus ganz Deutschland (ge-
schätzter Wolfsbestand ca. 500 Tiere) noch
keine Übergriffe auf Menschen oder aggres-
sive Verhaltensweisen bekannt geworden
(BLANCHÉ 2017). Als ein gewisses Problem
werden sogenannte „habituierte“ Wölfe an-
gesehen, die durch Anfüttern ihre Scheu vor
dem Menschen überwunden haben. So ge-
schehen auf dem Truppenübungsplatz in
Munster. Ein sogenannter „Problemwolf“
musste deshalb bereits sein Leben lassen.
Bei Begegnungen mit Wölfen sollte man
sich langsam zurückziehen und dabei laut
sprechen. In dem unwahrscheinlichen Fall,
dass sich neugierige Jungwölfe annähern,

sollte man nicht weglaufen, sondern stehen
bleiben, laut rufen, in die Hände klatschen
oder mit Gegenständen nach ihnen werfen.

Management

Nach dem ersten Totfund des Wolfes bei
Süsel wurde am Ministerium für Landwirt-
schaft, Ernährung, Umwelt und ländliche
Räume ein Runder Tisch mit Vertretern des
Naturschutzes, der Jagd, des Wildparks
Eek holt und der Tierhalter eingerichtet, der
einen vorsorglichen Managementplan er-
stellte. 
Zum Monitoring und als Kontaktpersonen
zu Wolfsbeobachtern und zu von Rissen be-
troffenen Tierhaltern wurden zunächst ca.
30 Personen zu ehrenamtlichen Wolfsbe-
treuern ausgebildet. Für Schäden an Haus-
tieren konnte das Land EU-konform 15 000 €
vergüten, für weitergehende Schäden rich-
teten die Naturschutzverbände einen Fonds
von 20 000 € ein. Schäden werden vergütet,
wenn ein Wolf als Verursacher nicht mit
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden
kann. Als zentrale Einrichtung für Schulung
und Datenerfassung fungierte der Wildpark
Eekholt.
Nachdem im Jahr 2015 eine vermehrte An-
zahl von Haustierrissen gemeldet wurde,
erfolgte eine Umstrukturierung. Die zen-
trale Erfassung ging an das MELUR3 (jetzt
MELUND4) bzw. LLUR5. In vier Sitzungen

Wolfsjahr
01.05. - 30.04.

Gemeldete Nutz-
tierschäden 

Sicher nachgewie-
sene Schäden
durch Wölfe

Schäden durch
Hunde

Wolf nicht mit letz-
ter Sicherheit aus-
zuschließen

Anzahl Meldungen
Anzahl toter Nutz-

tiere

Fälle / getötete
Nutztiere

Fälle / getötete
Nutztiere

Fälle / getötete
Nutztiere

2010/11 2/6 - 1/2 -

2011/12 1/1 - - 1/1

2012/13 6/12 - 2/1 -

2013/14 27/52 2/5 3/14 6/10

2014/15 24/89 4/62* 2/5 12/16

2015/16 6/97 3/3 11/11 7/7

2016/17 48/62 1/1 16/18 5/5

2017/18 bis 06.11. 30/47 7/24* 4/4 -

Summen 144/366 17/95 39/55 31/39

Tab. 1: Nutztierrisse. * hohe Opferzahlen (58 bzw. 15) durch jeweils ein Einzelereignis
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überarbeitete der Runde Tisch den Wolfs-
managementplan6, in dem die folgenden
Punkte geregelt wurden:
- Einrichtung eigener Haushaltstitel 
- Regelung von Entschädigungszahlungen
bei Haustierrissen

- Tötung schwer verletzter Wölfe7
- Empfehlungen für das Verhalten bei
Wolfsbegegnungen.

Außerdem wurde die Zahl der Wolfsbe-
treuer auf 70 Personen erhöht. Insgesamt
kamen ca. 100 Wildkameras8 zum Einsatz,
die landesweit mögliche Wolfsbesuche do-
kumentieren, aber auch der faunistischen
Erfassung anderer Säugetiere bis hin zu
Kleinsäugern dienen sollen (Abb. 7).

Schutzstatus

Nach der EU-Richtlinie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (FFH- Richtlinie)
und dem Bundesnaturschutzgesetz (BNat
SchG) gemäß § 10 Absatz 2 Nr. 10 und 11 ge-
hört der Wolf zu den besonders und streng
geschützten Arten. Er unterliegt damit dem

umfassenden Schutz der Zugriffs- und Be-
sitzverbote des § 44 BNatSchG. Dies betrifft
insbesondere das Töten von Wölfen. Verbo-
ten ist auch das Töten eines erkennbar
schwer verletzten Wolfes beziehungsweise
eines Hybriden, sofern dafür keine aus-
drückliche Genehmigung der zuständigen
Naturschutzbehörde vorliegt. Verstöße
gegen die Zugriffsverbote werden als Ord-
nungswidrigkeit verfolgt und können mit
Bußgeldern von bis zu 50 000 € oder Ge-
fängnisstrafe belegt werden, die Waffen
können eingezogen werden.
Der Wolf gehört nach dem Bundesjagdge-
setz nicht zu den jagdbaren Arten, s. auch
Fußnote 7.

Anmerkungen

1 Für Hinweise auf Quellen bin ich dankbar.
2 Ein Rudel umfasst zwei Elterntiere und die
Welpen im ersten Jahr.

3 MELUR: Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

4 MELUND: Ministerium für Energiewende,
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung

Abb. 7: Wildkamera und Hinweisschild, das aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderlich ist, um ungewollte
Aufnahmen von Personen zu vermeiden (Foto: Peter Borkenhagen)
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5 LLUR: Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt
und ländliche Räume

6 Die endgültige Fassung befindet sich in der
Endredaktion und soll zeitnah vom Ministe-
rium herausgegeben werden.

7 Durch EU- und Bundesrecht ist der Wolf eine
besonders geschützte Art, die mit Ausnahme
von Sachsen nicht dem Jagdrecht unterliegt.
Demzufolge ist die Tötung eines verletzten
Wolfes eine komplizierte Rechtsangelegenheit.

8 Bilder der Wildkameras können unter www.
wildkamera-sh.de im Internet angeschaut wer-
den.
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